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ANHANG 

Die Union unterstützt den Beitritt der Regierung der Republik Irak zu dem Übereinkommen auf 

einer künftigen Tagung des Rates der Mitglieder oder im Rahmen eines Verfahrens zur Annahme 

durch den Rat der Mitglieder im Wege eines Schriftwechsels, sofern die Beteiligungsanteile Iraks 

nach der Formel in Artikel 11 des Übereinkommens berechnet werden und die Frist für die 

Hinterlegung der Beitrittsurkunde nicht später als eineinhalb Jahre nach dem Beschluss des Rates 

der Mitglieder endet. Sollte sich die Hinterlegung der Urkunde verzögern, so könnte die Union in 

nachfolgenden vom Rat der Mitglieder zu erlassenden Beschlüssen eine Verlängerung der 

Hinterlegungsfrist unterstützen. 
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